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2. Änderungssatzung 
 zur Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Fürstenwalde und Umland über die dezentrale öffentliche Entsorgung 

von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des nicht separier-
ten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen – Fäkaliensatzung (FäkS) – 

 
 
 

Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), 

der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 

(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 8], 

S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I, 

Nr. 32), des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 

(GKGBbg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2014 (GVBl. I, Nr. 32), 

der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl. I/12, Nr. 20), zuletzt geändert durch Arti-

kel 12 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I, Nr. 32) und § 9 der Verbandssat-

zung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürsten-

walde und Umland vom 14. Dezember 2009 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree 

Nr. 17 vom 29. Dezember 2009; Amtsblatt für den Landkreis-Märkisch Oderland Nr. 

6 vom 29. Dezember 2009), zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 8. 

Januar 2014 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 2 vom 30. Januar 2014; 

Amtsblatt für den Landkreis-Märkisch Oderland Nr. 2 vom 1. April 2014) hat die Ver-

bandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsor-

gung Fürstenwalde und Umland auf ihrer Sitzung vom 10.12.2014 folgende Satzung 

beschlossen: 

 



 
 

 

Artikel 1 
Änderung des § 15 Fäkaliensatzung 

§ 15 der Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland über die dezentrale öffentliche Entsorgung von Schmutz-
wasser aus abflusslosen Sammelgruben und des nicht separierten Klärschlamms 
aus Kleinkläranlagen – Fäkaliensatzung (FäkS) – vom 5. September 2012 (Amtsblatt 
für den Landkreis Oder-Spree Nr. 8 vom 12. September 2012; Amtsblatt für den 
Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 8 vom 10. September 2012), zuletzt geändert durch 
die 1. Änderungssatzung vom 19.12.2012 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree 
Nr. 13 vom 18. Dezember 2012; Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 
10 vom 20. Dezember 2012), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 15 Abs. 1 Satz 2 Fäkaliensatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(1) Der Zweckverband erhebt nach den Bestimmungen dieser Satzung Ent-
sorgungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme und zur teil-
weisen Deckung der Vorhaltekosten der öffentlichen Einrichtungen zur dezent-
ralen Schmutzwasserentsorgung von den Grundstückseigentümern, deren 
Grundstücke an die dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossen sind oder die in diese entwässern. Die Entsorgungsgebühren 
werden für die mobile Entsorgung der abflusslosen Sammelgruben und für die 
mobile Entsorgung der Kleinkläranlagen jeweils gesondert erhoben, und zwar 
in Form von Mengen- und Grundgebühren für die mobile Entsorgung der ab-
flusslosen Sammelgruben, sowie in Form von Mengengebühren für die mobile 
Entsorgung der Kleinkläranlagen.  
Nach Maßgabe dieser Satzung macht der Zweckverband auch besondere und 
zusätzliche Leistungen sowie Mehraufwendungen gegenüber den Pflichtigen 
geltend.“ 

 
2.  § 15 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Fäkaliensatzung werden wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Mengengebühren bemessen sich bei der mobilen Entsorgung der ab-
flusslosen Sammelgruben nach der Menge des Schmutzwassers, die der de-
zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit für die Men-
gengebühren ist 1 m³ Schmutzwasser.“ 

 
3. § 15 Abs. 3 Satz 1 Fäkaliensatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Wassermengen nach Abs. 2 Nr. 2 und 3 hat der Gebührenpflichtige dem 
Zweckverband innerhalb von sechs Wochen (Posteingang) nach Ablauf des 
für die Veranlagung maßgeblichen Kalenderjahres anzuzeigen.“ 

 



 
 

 

4.  § 15 Abs. 5 Satz 1 Fäkaliensatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Mengen nach Abs. 4 sind innerhalb 
von sechs Wochen (Posteingang) nach Ablauf des für die Veranlagung maß-
geblichen Kalenderjahres schriftlich beim Zweckverband zu stellen.“ 

 
5.  § 15 Abs. 7 Fäkaliensatzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(7) Für das Einsammeln, die Abfuhr, die Behandlung und die Beseitigung des 
Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben erhebt der Zweckverband 
in den Gebieten seiner beiden Abwasserentsorgungsanlagen nach § 1 Abs. 1 
lit. a) und b) seiner Abwasserbeseitigungssatzung eine Mengengebühr von 
5,00 € pro m³.“ 

 
6.  Nach § 15 Abs. 9 Fäkaliensatzung wird folgender Abs. 10 neu eingefügt: 
 

„(10) Die Grundgebühr für die mobile Entsorgung der abflusslosen Sammel-
gruben wird für jedes Grundstück, das an die dezentrale öffentliche Schmutz-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist oder in diese entwässert, ein-
heitlich erhoben. Die Grundgebühr beträgt einheitlich für jedes Grundstück 
48,00 € pro Jahr. 

 
§ 15 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Mengen nach Abs. 4 sind innerhalb 
von sechs Wochen nach Ablauf des für die Veranlagung maßgeblichen Ka-
lenderjahres schriftlich beim Zweckverband zu stellen. Maßgebend ist der 
Zugang beim Zweckverband. Der Nachweis der in Abzug zu bringenden 
Mengen obliegt dem Grundstückseigentümer und erfolgt im Regelfall durch 
vom Zweckverband zugelassene gesonderte Wasserzähler, die der Grund-
stückseigentümer auf seine Kosten einzubauen und zu unterhalten hat. Im 
Übrigen trägt der Antragsteller gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) KAG i.V.m. § 88 
AO die Darlegungs- und Beweislast für die im Absetzungsantrag bezifferte 
Absetzungsmenge. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
 
____________________________________  
Ort, Datum 

_______________________   DS 
Hengst 
Verbandsvorsteher 



 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die öffentliche Bekanntmachung der am _______________ ausgefertigten 2. Ände-

rungssatzung zur Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser-

entsorgung Fürstenwalde und Umland über die dezentrale öffentliche Entsorgung 

von Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des nicht separierten Klär-

schlammes aus Kleinkläranlagen wird hiermit angeordnet. 

Für den Fall, dass diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg enthalten oder 

aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, so ist die-

se Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 

öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Zweckverband unter der 

Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gel-

tend gemacht worden ist. 

___________________________________ 

Ort, Datum 

         DS 

 

_________________________ 

Hengst 

Verbandsvorsteher 
 


